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Sachverhalt und Fragen 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. Die PARTEI betr. Genehmigungsverfahren für die 
Hilfsmittelausstattung von Menschen mit Behinderungen zur Sicherung der 
gesellschaftlichen Teilhabe 
 

In einem Artikel in der Neuen Westfälischen vom 29.12.2022 („Drei Jahre Kampf um einen 
Rollstuhl“) wird ein Schlaglicht auf die Situation eines Menschen geworfen, der einen Ersatz 
für seinen 18 Jahre alten, defekten Adaptivrollstuhl benötigt. Er ist seit drei Jahren damit 
konfrontiert, dass sich die AOK und der LWL die Zuständigkeit gegenseitig zuschieben und 
den dringenden Ersatz nicht genehmigen. Die Notwendigkeit des Adaptivrollstuhls wird 
seitens der AOK anerkannt. 

 

Dieser Fall und andere ähnlich gelagerte Fälle, die uns bekannt sind, veranlassen uns dazu um 
die Beantwortung folgender Fragen zu bitten: 

1. Wie viele Fälle von Zuständigkeitsstreitigkeiten bei der Hilfsmittelgewährung zur 
Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe zwischen dem LWL und anderen Trägern, 
wie Krankenkassen etc., gibt es aktuell? Wie viele gab es in den letzten fünf Jahren? 

2. Wie viele Verfahren sind davon aktuell vor Gericht? Wie viele waren das in den letzten 
fünf Jahren? 

3. Wie wurden die Fälle gelöst? Wie oft hat der LWL vor Gericht verloren, wie oft 
gewonnen? Wie oft ist der LWL, wie oft die gegnerische Institution in Berufung 
gegangen? Wie lang dauern diese Gerichtsverfahren im Durchschnitt? 

4. Welche Kosten haben die Gerichtsverfahren für den LWL ausgelöst? Wie stehen diese 
in Relation zu den beantragten Geldern. Wäre eine Bewilligung ohne vorheriges 
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Gerichtsverfahren nicht häufig günstiger für den LWL? 
5. Hat der LWL seine Genehmigungspraxis im Rahmen der 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre verschärft? Wurden die 
Vorgaben des LWL für die Mitarbeiter*innen zur Genehmigung von Anträgen 
verändert? 

6. In welchen Bereichen (z.B. Zweitrollstühle, Wohnungsanpassungen, Assistenz, …) 
kommt es besonders häufig zu Zuständigkeitsstreitigkeiten? Wer sind die beteiligten 
Institutionen? 

7. Sind dem LWL Fälle bekannt, in denen die verzögerte Bewilligung von Hilfsmitteln die 
Beeinträchtigung der antragsstellenden Person temporär oder dauerhaft 
verschlechtert hat? Wer ist für die gesundheitlichen, psychischen oder sozialen Folgen 
aufgekommen? 

8. Welche Möglichkeit sieht der LWL, die Anzahl der Zuständigkeitsstreitigkeiten zu 
reduzieren? Welche gesetzlichen oder sonstigen Maßnahmen würden die Probleme 
reduzieren? Gibt es eine Möglichkeit für den LWL die internen Richtlinien und 
Vorgaben in Genehmigungsverfahren zugunsten der antragstellenden Person zu 
beschleunigen und zu vereinfachen? Wie kann die Beantragung und Genehmigung 
von Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen vereinfacht und beschleunigt 
werden? 

Mit freundlichen Grüßen! 
Rolf Kohn 
Mitglied des Sozialausschusses 

 

f.d.R. 
Stefan Müller 
Mitarbeiter 
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